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Beschäftigte auf die Straße flie
gen.
1976 beschloß der Bonner Bun
destag ein „Gesetz über die Mit
bestimmung der Arbeitnehmer". 
Dieses Gesetz sichert dem Auf
sichtsratsvorsitzenden - er ist 
immer Vertreter der Kapitalseite 
- ein Doppelstimmrecht zu. Das 
Letztentscheidungsrecht des Ka
pitals ist also von vornherein fest
geschrieben. Von einer wirkli
chen Mitbestimmung der Ge
werkschaften, der Arbeiter und 
Angestellten in den Aufsichtsrä
ten kann also keine Rede sein. 
Diese „Mitbestimmung" ä la 
BRD wurde im Jahre 1986 in 488 
Großunternehmen mit insgesamt 
etwa 4 Millionen Beschäftigten 
praktiziert. Ein beträchtlicher Teil 
der gegenwärtig etwa 2 Millionen 
bundesdeutschen Arbeitslosen 
stammt auch aus diesen „mitbe
stimmten" Unternehmen.
Wenn in der BRD von Mitbestim
mung die Rede ist, dann werden 
oft die Betriebsräte ins Spiel ge
bracht. Dazu etwas mehF. Bei 
den Betriebsratswahlen 1987 er
hielten die Kandidaten der DGB- 
Gewerkschaften 76,6 Prozent al
ler Stimmen. Diese Entscheidung 
ist nicht im Sinne des Monopol
kapitals. Fürchtet es doch, daß in 
der Tätigkeit dieser Organe eine 
im DGB abgestimmte einheitli
che Linie durchgesetzt wird. Das 
versuchen die Herrschenden in 
Staat und Wirtschaft zu verhin
dern. Ihr Hauptangriff, ganz der 
dem Monopolkapital seit jeher ei
genen Taktik, die Klassenorgani
sation der Arbeiterklasse zu spal
ten, richtet sich gegen den DGB. 
Bei diesen Angriffen bedienen 
sie sich auch einiger Minder- 
heits- und Splittergruppen, die 
gegen die DGB-Gewerkschaften 
kandidieren.
Vorangetrieben werden soll die 
Spaltung der Einheitsgewerk
schaften beispielsweise auch 
durch die Zulassung von Sonder
vertretungsrechten für leitende 
Ahgestellte. Im Klartext: Aus der 
Masse der „Arbeiternehmer" sol
len die Leitungskader der unteren 
und mittleren Ebene privilegiert

und anderen Arbeitenden gegen
übergestellt werden. Es ist der 
alte kapitalistische Zopf, nur neu 
geflochten.
Der mit Unterstützung der 
rechtskonservativen BRD-Regie
rung eingeleitete Feldzug der In
dustriebosse und Finanzmagna
ten gegen das Mitspracherecht 
der Gewerkschaften in den Be
trieben macht eines deutlich: Die 
schwer erkämpften Positionen 
der Gewerkschaften im Betrieb, 
ihre betriebliche Basis, sollen ge
schwächt, die Gewerkschaften 
möglichst aus dem Betrieb ver
drängt und durch juristische Ma
nipulationen diskriminiert und ge
spalten werden.
Bleibt festzustellen: Die in der 
BRD auf vielen Gebieten offen
sichtlich werdenden Lücken zwi
schen Verfassungsanspruch und 
Verfassungswirklichkeit zeigen 
sich auch in der Mitbestim
mungsproblematik: Zwischen
dem Gesetzesetikett „Mitbestim
mung" und den realen Möglich
keiten der Mitbestimmung der 
Werktätigen in den Betrieben der 
BRD besteht eine tiefe Kluft. 
Herbert Mies stellt namens der 
Deutschen Kommunistischen 
Partei für den weiteren gemein

samen Kampf von Kommunisten 
und Gewerkschaftern in der BRD 
fest: „Wir brauchen ein Land, in 
dem auf Dauer die Mehrheit 
auch über Inhalt und Form von 
Produktion entscheidet." Eine 
strategische Aufgabe und Forde
rung dortzulande - in der DDR 
seit Jahr und Tag täglich erleb
bare Realität und Praxis.
Großen Anteil daran, daß die 
verfassungsmäßig verbrieften 
Rechte Wirklichkeit werden, hat 
der Freie Deutsche Gewerk
schaftsbund, die sozialistische 
Massenorganisation der Werktä
tigen der DDR. Genosse Harry 
Tisch, Vorsitzender des FDGB, 
hob dazu auf der 7. Tagung des 
ZK der SED den fundamentalen 
Unterschied gewerkschaftlicher 
Interessenvertretung hervor: 
„Unter sozialistischen Bedingun
gen endet Demokratie nicht am 
Werktor. Eben weil sie sozialisti
sche Demokratie ist, hat sie ge
rade dahinter ihre feste Basis."
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